
nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern im inne
ren Gehalt des Verschuldens, namentlich im 
Verhältnis zu den Grundnormen menschlichen 
Zusammenlebens besteht.

Diese Problematik wurde im Prozeß der 
Vorbereitung der Strafgesetzgebung von 1968, 
nachdem erstmals im Jahre 1958 die Frage nach 
der Strafwürdigkeit von Fahrlässigkeitstaten 
und den Grenzen der Kriminalschuld öffentlich 
zur Diskussion gestellt worden war, durchaus 
gesehen, und es kam mit der Einführung des ge
setzlichen Schuldbegriffs und seinen bedeutsa
men Grundsätzen (vgl. § 5 StGB) sowie den De
finitionen der Fahrlässigkeit in § 7 und § 8 
Absatz 1 StGB zur Aufhebung der bis dahin be
stehenden Unbestimmtheit des alten Strafge
setzbuches, das die Bestimmung von Inhalt, 
Umfang und Grenzen der Fahrlässigkeit ganz in 
das Belieben der Rechtsprechung und der Inter
pretation durch die bürgerliche Strafrechtstheo
rie gelegt hatte, da es keine gesetzliche Bestim
mung oder Definition der Fahrlässigkeit gab. 
Demgegenüber stellte das StGB von 1968 einen 
bedeutenden Fortschritt dar, der nicht hoch ge
nug bewertet werden kann, da er ein höheres 
Maß an Rechtssicherheit und Gerechtigkeit der 
Rechtsprechung garantierte.

Von der alten bürgerlichen Ansicht, daß 
„fahrlässig jeder handelt, der die Folgen seines 
Handelns hätte voraussehen und vermeiden 
können“, ist jedoch im § 8 Absatz 2 StGB ein 
Rest erhalten geblieben, der die ganze Schwie
rigkeit einer gerechten Rechtsprechung aus
macht. Zwar wird in den beiden Varianten des 
§ 8 Absatz 2 StGB durch die Beschreibung der 
Motivationslage bei unbewußter Pflichtverlet
zung, die sie kriminalstrafwürdig macht, ver
sucht, einer Uferlosigkeit in der Fahrlässigkeits
rechtsprechung und der daraus für die arbeiten
den Menschen sich ergebenden Rechtsunsicher
heit entgegenzuwirken, die besonders dort 
wirken kann, wo die Menschen in risiko- und 
gefahrenträchtigen Bereichen arbeiten, wie bei
spielsweise in der chemischen Industrie, in Ta
gebauen und im Bergbau, im Verkehrswesen, 
im Gesundheitswesen. Dieser Versuch aber ist 
zum Teil mißlungen.

Bei der Anwendung des § 8 Absatz 2 StGB 
macht nicht sosehr die Variante Schwierigkei
ten, die die Gewöhnung an Pflichtverletzungen 
auf Grund einer disziplinlosen Einstellung zu 
den Rechtspflichten behandelt. Hier hat der ak
tuell unbewußten Pflichtverletzung ursprüng
lich die Entscheidung zu einer bewußten

Pflichtverletzung zugrunde gelegen, die durch
aus eine bewußte Widersetzlichkeit gegen die 
sozialistische Rechtsordnung darstellt. Der psy
chische Verlauf von der Bewußtheit bis zum 
Absinken in das aktuell Nicht-mehr-Bewußte 
durch ständige Gewöhnung an solches zunächst 
folgenlos gebliebene Verhalten ist in einem 
Strafverfahren durchaus nachweisbar. Im 
Grunde genommen haben wir es hier mit einem 
Sonderfall bewußter Pflichtverletzung zu tun, 
bei dem der Einsatz strafrechtlicher Maßnah
men durchaus gerechtfertigt sein kann; wobei 
über deren Gestaltung - wie bei der Fahrlässig
keitsstrafe generell - und über die Ausnahme
fälle, in denen es zu Freiheitsstrafen kommen 
soll, und deren Höchstdauer noch einmal nach
zudenken wäre.

Problematisch aber ist jene Variante des § 8 
Absatz 2 StGB, der die „verantwortungslose 
Gleichgültigkeit“, mit der ein Schadensverursa
cher „sich seine Pflichten nicht bewußt ge
macht“ hat, zur kriminalstrafwürdigen Fahrläs
sigkeit erhebt. Mit einer solchen Formulierung 
wird im Grunde genommen nicht mehr auf be
weisbares Verschulden, sondern auf ein morali
sches Werturteil des Gerichts über einen be
haupteten Gemütszustand abgestellt. Ist es 
schon schwierig, die reale Motivation bewußten, 
auf bestimmte Ziele gerichteten Verhaltens fest
zustellen, da es hierfür noch keine gesicherten 
psychologischen Verfahren gibt und das Gericht 
in weiten Strecken auf die Aussagen der Täter 
angewiesen ist, wobei Motivverzerrungen be
kanntermaßen auftreten können, so wird dies 
bei einer unbewußten Pflichtverletzung nahezu 
unmöglich, weil kaum jemand in der Lage ist, 
genau anzugeben, warum er zu einem bestimm
ten Zeitpunkt (der Verhaltensentscheidung) 
nicht an seine objektiven Pflichten gedacht, die 
Pflichtenlage nicht richtig analysiert hat usw. 
usf. Es kommt dann meist zu Vermutungen des 
Gerichts über die Motivation und zu Werturtei
len darüber, daß diese Motivation „verantwor
tungslose Gleichgültigkeit“ sei.

Ein typisches Beispiel hierfür ist jener Fall, der 
als „Tauchsiederfall“ in die Geschichte der Recht
sprechung eingegangen ist und zunächst zu ei
nem Freispruch durch das Kreisgericht führte, 
dann auf den Protest des Staatsanwalts zu einer 
Verurteilung durch das Bezirksgericht, die wie
derum durch das Oberste Gericht kassiert wurde 
und mit Freispruch für die Angeklagte endete, 
was nunmehr den Generalstaatsanwalt veranlaßte 
zu fordern, daß das Präsidium des Obersten Ge-
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